
Deutscher Bundestag 
5. Wahlperiode 

Drucksache V/3985 

Antrag 

der Fraktion der CDU/CSU 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Entwurf eines Gesetzes 

über die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfalle 

und über Änderungen des Rechts 

der gesetzlichen Krankenversicherung 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Gesetz über die Fortzahlung des Arbeitsentgelts 
im Krankheitsfalle (Lohnfortzahlungsgesetz) 

ERSTER ABSCHNITT 

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle 

§ 1 

Grundsatz der Entgeltfortzahlung 

(1) Wird ein Arbeiter nach Beginn der Beschäf-
tigung durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne daß ihn 
ein Verschulden trifft, so verliert er dadurch nicht 
den Anspruch auf Arbeitsentgelt für die Zeit der 
Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht 

1. für Arbeiter, deren Arbeitsverhältnis für 
eine bestimmte Zeit, höchstens für vier 
Wochen, begründet ist. Wird das Arbeits-
verhältnis über vier Wochen hinaus fort-
gesetzt, so gilt Absatz 1 vom Tage der 
Vereinbarung der Fortsetzung an; vor die-
sem Zeitpunkt liegende Zeiten der 
Arbeitsunfähigkeit sind auf die An-
spruchsdauer von sechs Wochen anzurech-
nen; 

2. für Arbeiter in einem Arbeitsverhältnis, 
in dem die regelmäßige Arbeitszeit wö-
chentlich zehn Stunden oder monatlich 
fünfundvierzig Stunden nicht übersteigt; 

3. für den Zeitraum, für den eine Arbeiterin 
Anspruch auf Mutterschaftsgeld nach § 200 
der Reichsversicherungsordnung oder nach 
§ 13 Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes in 
der Fassung vom 18. April 1968 (Bundes-
gesetzbl. I S. 315), geändert durch das Ein-
führungsgesetz zum Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968 
(Bundesgesetzbl. I S. 503) , hat. 

(3) Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes sind auch 
die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, soweit 
sie nicht für den Beruf eines Angestellten (§§ 2 
und 3 des Angestelltenversicherungsgesetzes) aus-
gebildet werden. 

§ 2 

Höhe des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts 

(1) Für den in § 1 Abs. i bezeichneten Zeitraum 
ist dem Arbeiter das ihm bei der für ihn maßgeben-
den betriebsüblichen regelmäßigen Arbeitszeit zu-
stehende Arbeitsentgelt fortzuzahlen. Ausgenom-
men sind Auslösungen, Schmutzzulagen und ähn-
liche Leistungen, soweit dem Arbeiter während 
der Arbeitsunfähigkeit Aufwendungen, die durch 
diese Leistungen abgegolten werden sollen, nicht 
entstehen. Erhält der Arbeiter Akkordlohn oder 
eine sonstige auf das Ergebnis der Arbeit abge-
stellte Vergütung, so ist der von dem Arbeiter in 
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der für ihn maßgebenden betriebsüblichen regel-
mäßigen Arbeitszeit erzielbare Durchschnittsver-
dienst fortzuzahlen. 

(2) Wird in dem Betrieb verkürzt gearbeitet und 
würde deshalb das Arbeitsentgelt des Arbeiters im 
Falle seiner Arbeitsfähigkeit gemindert, so ist die 
verkürzte Arbeitszeit für ihre Dauer als die für den 
Arbeiter maßgebende betriebsübliche regelmäßige 
Arbeitszeit im Sinne des Absatzes 1 anzusehen. 

(3) Von den Absätzen 1 und 2 kann durch Tarif-
vertrag abgewichen werden. Im Geltungsbereich 
eines solchen Tarifvertrages kann zwischen nicht 
tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitern die 
Anwendung der tarifvertraglichen Regelung über 
die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheits-
falle vereinbart werden. 

§ 3 

Anzeige- und Nachweispflichten 

(1) Der Arbeiter ist verpflichtet, dem Arbeit-
geber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussicht-
liche Dauer unverzüglich anzuzeigen und vor Ablauf 
des dritten Kalendertages nach Beginn der Arbeits-
unfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung über die 
Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche 
Dauer nachzureichen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit 
länger als in der Bescheinigung angegeben, so ist 
der Arbeiter verpflichtet, eine neue ärztliche Be-
scheinigung vorzulegen. Die Bescheinigungen müs-
sen einen Vermerk des behandelnden Arztes dar-
über enthalten, daß dem Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung unverzüglich eine Bescheini-
gung über die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über 
den Befund und die voraussichtliche Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit übersandt wird. 

(2) Hält sich der Arbeiter bei Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes auf, so ist er verpflichtet, auch dem 
Träger der gesetzlichen Krankenversicherung, bei 
dem er versichert ist, die Arbeitsunfähigkeit und 
deren voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzei-
gen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als ange-
zeigt, so ist der Arbeiter verpflichtet, dem Träger 
der gesetzlichen Krankenversicherung die voraus-
sichtliche Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit mitzu-
teilen. Absatz 1 Satz 3 ist nicht anzuwenden. Kehrt 
ein arbeitsunfähig erkrankter Arbeiter in den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes zurück, so ist er ver-
pflichtet, dem Träger der gesetzlichen Krankenver-
sicherung seine Rückkehr unverzüglich anzuzeigen. 

§4 

Forderungsübergang bei Dritthaftung 

(1) Kann der Arbeiter auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften von einem Dritten Schadenersatz we-
gen des Verdienstausfalles beanspruchen, der ihm 
durch die Arbeitsunfähigkeit entstanden ist, so geht  

dieser Anspruch insoweit auf den Arbeitgeber über, 
als dieser dem Arbeiter nach diesem Gesetz Arbeits-
entgelt fortgezahlt und darauf entfallende Arbeit-
geberanteile an Beiträgen zur Sozialversicherung 
sowie zu Einrichtungen der zusätzlichen Alters-
und Hinterbliebenenversorgung abgeführt hat. 

(2) Der Arbeiter hat dem Arbeitgeber unverzüg-
lich die zur Geltendmachung des Schadenersatz-
anspruchs erforderlichen Angaben zu machen. 

(3) Der Forderungsübergang nach Absatz 1 kann 
nicht zum Nachteil des Arbeiters geltend gemacht 
werden. 

§ 5 

Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitgebers 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Fortzahlung 
des Arbeitsentgelts zu verweigern, 

1. solange der Arbeiter die von ihm nach § 3 
Abs. 1 vorzulegende ärztliche Bescheinigung 
über die Arbeitsunfähigkeit nicht vorlegt oder 
den ihm nach § 3 Abs. 2 oder § 4 Abs. 2 oblie-
genden Verpflichtungen nicht nachkommt; 

2. wenn der Arbeiter den Übergang eines Scha-
denersatzanspruchs gegen einen Dritten auf 
den Arbeitgeber (§ 4) verhindert. 

Dies gilt nicht, wenn der Arbeiter die Verletzung 
dieser ihm obliegenden Verpflichtungen nicht zu 
vertreten hat. 

§ 6 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

(1) Der Anspruch auf Fortzahlung des Arbeits-
entgelts wird nicht dadurch berührt, daß der Arbeit-
geber das Arbeitsverhältnis aus Anlaß der Arbeits-
unfähigkeit kündigt. Das gleiche gilt, wenn der 
Arbeiter das Arbeitsverhältnis aus einem vom 
Arbeitgeber zu vertretenden Grunde kündigt, der 
den Arbeiter zur Kündigung aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. 

(2) Endet das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der in 
§ 1 Abs. 1 bezeichneten Zeit nach dem Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit, ohne daß es einer Kündigung 
bedarf, oder infolge einer Kündigung aus anderen 
als den in Absatz 1 bezeichneten Gründen, so endet 
der Anspruch mit dem Ende des Arbeitsverhältnis-
ses. 

§7 

Wirtschaftliche Sicherung für den Krankheitsfall 
im Bereich der Heimarbeit 

(1) In Heimarbeit Beschäftigte (§ 1 Abs. 1 des 
Heimarbeitsgesetzes vom 14. März 1951, Bundes-
gesetzbl. I S. 191) und ihnen nach § 1 Abs. 2 Buch-
staben a bis c des Heimarbeitsgesetzes Gleichge-
stellte haben gegen ihren Auftraggeber oder, falls 
sie von einem Zwischenmeister beschäftigt werden, 
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gegen diesen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags 
zum Arbeitsentgelt. Der Zuschlag beträgt 

1. für Heimarbeiter, für Hausgewerbetrei-
bende ohne fremde Hilfskräfte und die 
nach § 1 Abs. 2 Buchstabe a des Heim-
arbeitsgesetzes Gleichgestellten 1,8 vom 
Hundert, 

2. für Hausgewerbetreibende mit nicht mehr 
als zwei fremden Hilfskräften und die 
nach § 1 Abs. 2 Buchstaben b und c 
des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellten 
4,8 vom Hundert 

des Arbeitsentgelts vor Abzug der Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge ohne Unkostenzuschlag 
und ohne die für den Lohnausfall an gesetzlichen 
Feiertagen, den Urlaub und den Arbeitsausfall 
infolge Krankheit zu leistenden Zahlungen. Der 
Zuschlag für die unter Buchstabe b aufgeführten 
Personen dient zugleich zur Sicherung der An-
sprüche der von ihnen Beschäftigten. 

(2) Zwischenmeister, die den in Heimarbeit Be-
schäftigten nach § i Abs. 2 Buchstabe d des Heim-
arbeitsgesetzes gleichgestellt sind, haben gegen 
ihren Auftraggeber Anspruch auf Vergütung der 
von ihnen nach Absatz 1 nachweislich zu zahlenden 
Zuschläge. 

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 in Betracht 
kommenden Zuschläge sind gesondert in den Ent-
geltbeleg einzutragen. 

(4) Für Heimarbeiter (§ 1 Abs. 1 Buchstabe a des 
Heimarbeitsgesetzes) die krankenversicherungs-
pflichtig, nur für einen Auftraggeber tätig sind und 
tarifvertraglich allgemein wie Betriebsarbeiter be-
handelt werden, kann durch Tarifvertrag bestimmt 
werden, daß sie statt der in Absatz 1 Satz 2 Buch-
stabe a bezeichneten Leistungen die den Arbeitern 
im Falle ihrer Arbeitsunfähigkeit nach diesem Ge-
setz zustehenden Leistungen erhalten. Bei der Be-
messung des Anspruchs auf Arbeitsentgelt bleibt 
der Unkostenzuschlag außer Betracht. 

(5) Auf die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehe-
nen Zuschläge sind die §§ 23 bis 25, 27 und 28, auf 
die in Absatz 1 dem Zwischenmeister gegenüber 
vorgesehenen Zuschläge außerdem § 21 Abs. 2 des 
Heimarbeitsgesetzes entsprechend anzuwenden. Auf 
die Ansprüche der fremden Hilfskräfte der in Ab-
satz 1 unter Buchstabe b genannten Personen auf 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle ist § 26 des 
Heimarbeitsgesetzes entsprechend anzuwenden. 

§8 

Unabdingbarkeit 

Abgesehen von § 2 Abs. 3 kann von den Vor-
schriften dieses Abschnittes nicht zuungunsten der 
Arbeiter oder der nach § 7 berechtigten Personen 
abgewichen werden. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen 
für Kleinbetriebe 

§ 9  

Erstattungsanspruch 

(1) Die Ortskrankenkassen, die Landkrankenkas-
sen, die Innungskrankenkassen, die Bundesknapp-
schaft und die See-Krankenkasse erstatten den 
Arbeitgebern, die in der 'Regel nicht mehr als zwan-
zig Arbeitnehmer beschäftigen, achtzig vom Hun-
dert des für den in § 1 Abs. 1 bezeichneten Zeit-
raum an Arbeiter fortgezahlten Arbeitsentgelts 
sowie die darauf entfallenden Arbeitgeberanteile an 
Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung. 

(2) Die zu gewährenden Beträge werden dem 
Arbeitgeber von dem Träger der gesetzlichen Kran-
kenversicherung ausgezahlt, bei dem der Arbeiter 
versichert ist oder versichert wäre, wenn er ver-
sicherungspflichtig wäre oder wenn er sich nicht 
von der Mitgliedschaft nach § 517 Abs. 1 der Reichs-
versicherungsordnung hätte befreien lassen. 

(3) Die Erstattung ist zu gewähren, sobald der 
Arbeitgeber Arbeitsentgelt nach § 1 Abs. 1 an den 
Arbeiter gezahlt hat. 

(4) Der Arbeitgeber hat dem nach Absatz 2 zu-
ständigen Träger der gesetzlichen Krankenversiche-
rung die für die Durchführung des Ausgleichs erfor-
derlichen Angaben zu machen. 

§ 10 

Versagung und Rückforderung der Erstattung 

(1) Die Erstattung kann im Einzelfall versagt 
werden, solange der Arbeitgeber die nach § 9 Abs. 4 
erforderlichen Angaben nicht oder nicht vollständig 
macht. 

(2) Der Träger der gesetzlichen Krankenversiche-
rung hat Erstattungsbeträge vom Arbeitgeber zu-
rückzufordern, soweit der Arbeitgeber 

1. schuldhaft falsche oder unvollständige 
Angaben gemacht hat oder 

2. Erstattungsbeträge gefordert hat, obwohl 
er wußte oder wissen mußte, daß ein 
Anspruch nach § 1 nicht besteht. 

Der Arbeitgeber kann sich nicht darauf berufen, 
daß er durch die zu Unrecht gezahlten Beträge nicht 
mehr bereichert sei. Von der Rückforderung kann 
abgesehen werden, wenn der zu Unrecht gezahlte 
Betrag gering ist und der entstehende Verwaltungs-
aufwand unverhältnismäßig groß sein würde. 

§ 11 

Abtretung 

Ist auf den Arbeitgeber ein Anspruch auf Scha-
denersatz nach § 4 übergegangen, so ist der Träger 
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der gesetzlichen Krankenversicherung zur Erstat-
tung nur verpflichtet, wenn der Arbeitgeber den 
auf ihn übergegangenen Anspruch bis zur anteiligen 
Höhe des Erstattungsbetrages an ihn abtritt. 

§ 12 

Verjährung und Aufrechnung 

(1) Der Erstattungsanspruch verjährt in zwei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem er 
entstanden ist. 

(2) Gegen Erstattungsansprüche dürfen nur auf-
gerechnet werden Ansprüche des Trägers der ge-
setzlichen Krankenversicherung auf 

1. Zahlung geschuldeter Umlagebeträge, der 
Beiträge zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung und solcher Beiträge, die er für 
andere Träger der Sozialversicherung und 
die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung einzuziehen 
hat, 

2. Rückzahlung von Vorschüssen, 

3. Rückzahlung von zu Unrecht gezahlten 
Erstattungsbeträgen, 

4. Erstattung von Verfahrenskosten, 

5. Zahlung von Ordnungsstrafen oder 
Zwangsgeld, 

6. Herausgabe einer von einem Dritten an 
den Berechtigten bewirkten Leistung, die 
dem Träger der gesetzlichen Krankenver-
sicherung gegenüber wirksam ist. 

§ 13 

Aufbringung der Mittel 

(1) Die Mittel zur Durchführung des Ausgleichs 
der Arbeitgeberaufwendungen werden durch eine 
Umlage von den am Ausgleich beteiligten Arbeit-
gebern aufgebracht. 

(2) Die Umlagebeträge sind in Vomhundertsät-
zen des Entgelts (Umlagesatz) festzusetzen, nach 
dem die Beiträge zu den gesetzlichen Rentenver-
sicherungen für die im Betrieb beschäftigten Arbei-
ter bemessen werden. Von Entgelten der unter § 1 
Abs. 2 Nr. 1 und 2 fallenden Arbeiter sind Umlage

-beträge nicht zu erheben. 

§ 14 

Verwaltung der Mittel 

Der Träger der gesetzlichen Krankenversicherung 
verwaltet die Mittel für den Ausgleich der Arbeit-
geberaufwendung als Sondervermögen. Die Mittel 
dürfen nur für die gesetzlich vorgeschriebenen und 
zugelassenen Zwecke verwendet werden. 

§ 15 

Satzung 

(1) Die Satzung muß bestimmen über 

1. Höhe der Umlagesätze, 

2. Bildung und Anlegung einer Rücklage, 

3. Aufstellung des Haushaltes, 

4. Prüfung und Abnahme des Rechnungs-
abschlusses. 

(2) Die Satzung kann 

1. die Höhe der Erstattung nach § 9 Abs. 1 
beschränken, 

2. die Zahlung von Vorschüssen vorsehen. 

(3) Die Betriebsmittel und die Rücklage dürfen 
zusammen den Betrag der durchschnittlichen Aus-
gaben für drei Monate nicht übersteigen. 

(4) In Angelegenheiten dieses Abschnitts wirken 
in den Organen der Selbstverwaltung nur die Ver-
treter der Arbeitgeber mit. 

§ 16 

Anwendung sozialversicherungsrechtlicher 
Vorschriften 

Die für die gesetzliche Krankenversicherung gel-
tenden Vorschriften finden entsprechende Anwen-
dung, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 

§ 17 

Ausnahmevorschriften 

Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine 
Anwendung auf 

1. den Bund, die Länder, die Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie sonstige Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts, 

2. Dienststellen und diesen gleichgestellte Ein-
richtungen der in der Bundesrepublik statio-
nierten ausländischen Truppen und der dort 
auf Grund des Nordatlantikpaktes errichteten 
internationalen militärischen Hauptquartiere, 

3. Hausgewerbetreibende (§ 1 Abs. 1 Buchstabe b 
des Heimarbeitsgesetzes) sowie die in § i 
Abs. 2 Buchstaben b und c des Heimarbeitsge-
setzes bezeichneten Personen, wenn sie hin-
sichtlich der Entgeltregelung gleichgestellt sind, 

4. die Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege (Arbeiterwohlfahrt — Hauptausschuß, 
Central-Ausschuß für die Innere Mission und 
Hilfswerk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, Deutscher Caritasverband, Deut-
scher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deut-
sches Rotes Kreuz und Zentralwohlfahrtsstelle 
der Juden in Deutschland) einschließlich ihrer 
Untergliederungen, Einrichtungen und Anstal-
ten — ohne Rücksicht auf deren Rechtsform. 
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Artikel 2 

Gesetz über Änderungen des Rechts 
der gesetzlichen Krankenversicherung 

(Krankenversicherungsänderungsgesetz) 

Die Reichsversicherungsordnung wird wie folgt 
geändert und ergänzt: 

1. § 160 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„ (4) Nicht zum Entgelt gehören Beträge im 
Sinne des § 7 des Lohnfortzahlungsgesetzes." 

2. In § 165 Abs. 1 Nr. 2, § 166 Abs. 1 und § 176 
Abs. 1 werden die Worte „10 800 Deutsche 
Mark" mit Wirkung vom 1. Juli 1970 durch die 
Worte „55 vom Hundert der für Jahresbezüge 
in der Rentenversicherung der Arbeiter gelten-
den Beitragsbemessungsgrenze (§ 1385 Abs. 2)" 
ersetzt. 

3. Nach § 173 a wird folgender § 173 b eingefügt: 

„§ 173b 

Wer bei einem Krankenversicherungsunter-
nehmen versichert ist und sich und seine Ange-
hörigen, für die ihm Familienkrankenpflege zu-
steht, Vertragsleistungen erhält, die der Art 
nach den Leistungen der Krankenhilfe entspre-
chen, wird auf Antrag von der Versicherungs-
pflicht nach § 165 Abs. 1 Nr. 2 oder § 166 be-
freit, wenn er wegen Erhöhung der Jahres-
arbeitsverdienstgrenze versicherungspflichtig 
wird. § 173 a Abs. 2 gilt." 

4. § 176 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 werden die Worte „die in ihren 
Betrieben regelmäßig keine oder höchstens 
zwei Versicherungspflichtige beschäftigen," 
gestrichen. 

b) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 
eingefügt: 

„4. Personen, die nach Beendigung ihres 
Dienstverhältnisses als Soldat auf Zeit 
oder als Polizeivollzugsbeamte im Bun-
desgrenzschutz auf Kosten des Bundes 
an einer Ausbildung oder Weiterbildung 
für das spätere Berufsleben teilneh-
men,". 

5. In § 180 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte „30 
Deutsche Mark" mit Wirkung vom 1. Juli 1970 
durch die Worte „einem Dreihundertsechzigstel 
der nach § 165 Abs. 1 Nr. 2 maßgebenden Jah-
resarbeitsverdienstgrenze" ersetzt. 

6. § 182 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 1 werden nach dem Wort 
„ ärztliche" die Worte „und zahnärztliche" 
eingefügt. 

b) In Absatz 5 Satz 5 werden die Worte „35 
Deutsche Mark." mit Wirkung vom 1. Juli 
1970 durch die Worte „sieben Sechstel des in 
§ 180 Abs. i Satz 3 bezeichneten Betrages." 
ersetzt. 

c) In Absatz 5 Satz 8 werden die Worte „42 
Deutsche Mark." mit Wirkung vom 1. Juli 
1970 durch die Worte „sieben Fünftel des 
in § 180 Abs. 1 Satz 3 bezeichneten Betra-
ges." ersetzt. 

d) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„ (7) Erfüllt der Arbeitgeber während der 
Arbeitsunfähigkeit des Versicherten dessen 
Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsent-
gelts nicht, so geht der Anspruch des Ver-
sicherten gegen den Arbeitgeber in Höhe 
des gezahlten Krankengeldes auf die Kasse 
über." 

7. In § 182 a Abs. i werden die Worte „eine Deut-
sche Mark" durch die Worte „zwei Deutsche 
Mark" ersetzt. 

8. Nach § 184 wird folgender § 184 a eingefügt: 

„§ 184a 

Versicherte haben für jeden Tag der Kran-
kenhauspflege drei Deutsche Mark, höchstens 
jedoch ein Drittel des auf den Kalendertag ent-
fallenden Teils des Arbeitsentgelts oder des 
Mutterschaftsgeldes, an das Krankenhaus zu 
zahlen, solange sie einen gesetzlichen oder ver-
traglichen Anspruch auf Fortzahlung des Ar-
beitsentgelts haben oder Mutterschaftsgeld nach 
§ 200 erhalten." 

9. Die §§ 187 b und 187 c werden gestrichen. 

10. § 188 erhält folgende Fassung: 

„§ 188 

(1) Für die Inanspruchnahme von ärztlicher 
oder zahnärztlicher Behandlung hat der Ver-
sicherte einen Krankenschein zu lösen und dem 
Arzt (Zahnarzt) auszuhändigen. In dringenden 
Fällen kann der Krankenschein nachgereicht 
werden. 

(2) Der Versicherte erhält für jedes Kalender-
vierteljahr, in dem er mindestens sechzig Ka-
lendertage versichert war und in dem er keinen 
Krankenschein für ärztliche Behandlung gelöst 
und keine Krankenhauspflege in Anspruch ge-
nommen hat und in dem keine Kosten für seine 
ärztliche Behandlung erstattet oder abgegolten 
wurden, zehn Deutsche Mark, jedoch höchstens 
dreißig Deutsche Mark für ein Kalenderjahr. 
Der Betrag wird von der Kasse gewährt, der 
der Versicherte in dem Kalendervierteljahr zu-
letzt angehört hat. Die Satzung kann vorsehen, 
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daß die Beträge nur einmal im Kalenderjahr ge-
zahlt werden. 

(3) Als Inanspruchnahme von Leistungen im 
Sinne des Absatzes 2 gilt auch die Zahlung 
eines Pauschbetrages für Sachleistungen der 
Krankenhilfe an einen ausländischen Träger 
der Krankenversicherung. 

(4) Für ein Kalendervierteljahr, für das die 
Krankenpflege ruht, besteht kein Anspruch nach 
Absatz 2." 

11. In § 189 Abs. 1 wird Satz 2 gestrichen. 

12. § 205 Abs. 1 letzter Satz erhält folgende Fas-
sung: 

„Für den Ehegatten und für die Angehörigen, 
für die nach Absatz 3 Anspruch auf Familien-
krankenpflege besteht, gilt § 188 Abs. 2 bis 4 
entsprechend." 

13. § 208 erhält folgende Fassung: 

„§ 208 

Für Versicherte, die wegen Erhöhung der 
Jahresarbeitsverdienstgrenze versicherungs-
pflichtig werden, ist der Erwerb eines Rechts aus 
der Versicherung nicht davon abhängig, daß 
eine Versicherung von bestimmter Dauer be-
standen hat." 

14. § 257 a wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 3 an-
gefügt: 

„Bestände ohne die Versicherung nach § 165 
Abs. 1 Nr. 3 Anspruch auf Familienkranken-
pflege, so ist bis zum Ablauf des Monats, 
in dem der die Rente gewährende Bescheid 
zugestellt wird, die Kasse zuständig, der der 
Versicherte angehört, dem der Anspruch auf 
Familienkrankenpflege zustände." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Die nach § 165 Abs. 1 Nr. 3 versicher-
ten Hinterbliebenen können die Mitglied-
schaft bei der Kasse beantragen, bei der die 
Person, aus deren Versicherung sie ihren 
Rentenanspruch ableiten, zuletzt Mitglied 
war. Absatz 1 Satz 2 gilt." 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung : 

„ (3) Die in § 165 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten 
Versicherten, können nach Ablauf des Mo-
nats, in dem der die Rente gewährende Be-
scheid zugestellt wird, die Mitgliedschaft bei 
der Kasse beantragen, bei der sie zuletzt vor 
der Rentenantragstellung Mitglied waren 
oder bei der der Ehegatte versichert ist." 

15. In § 368 Abs. 2 erhält Satz 2 folgende Fassung: 

„Zu ihr gehören auch ärztliche Betreuung bei 
Mutterschaft, die Anordnung der Hilfeleistung 

anderer Personen, die Verordnung von Arznei, 
Heilmitteln und Krankenhauspflege sowie die 
Ausstellung von Bescheinigungen und die Er-
stellung von Berichten, die die Krankenkassen 
und der Vertrauensärztliche Dienst zur Durch-
führung ihrer gesetzlichen Aufgaben und die die 
Versicherten für den Anspruch auf Fortzahlung 
des Arbeitsentgelts benötigen." 

16. In § 369 b erhalten die Absätze 1 bis 3 folgende 
Fassung: 

„ (1) Die Kassen sind verpflichtet, 

1. die Verordnung von Versicherungsleistun-
gen in den erforderlichen Fällen durch einen 
Arzt (Vertrauensarzt) rechtzeitig nachprüfen 
zu lassen, 

2. eine Begutachtung der Arbeitsunfähigkeit 
durch einen Vertrauensarzt zu veranlassen, 
wenn es zur Sicherung des Heilerfolges, ins-
besondere zur Einleitung von Maßnahmen 
der Sozialleistungsträger für die Wiederher-
stellung der Arbeitsfähigkeit oder zur Besei-
tigung von begründeten Zweifeln an der Ar-
beitsunfähigkeit erforderlich erscheint. 

(2) Der Vertrauensarzt ist nicht berechtigt, in 
die Behandlung des Kassenarztes einzugreifen. 
Der Vertrauensarzt hat dem Versicherten das 
Ergebnis der Begutachtung, dem Kassenarzt 
und der Kasse auch die erforderlichen Angaben 
über den Befund mitzuteilen. 

(3) Die Kasse hat dem Arbeitgeber das Ergeb-
nis der Begutachtung über die Arbeitsunfähig-
keit mitzuteilen, wenn das Gutachten des Ver-
trauensarztes mit der Bescheinigung des Kas-
senarztes im Ergebnis nicht übereinstimmt. Die 
Mitteilung an den Arbeitgeber darf keine An-
gaben über die Krankheit des Versicherten ent-
halten." 

17. Dem § 371 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Bei Bezahlung der Krankenhausbehand-
lung sind die vom Versicherten nach § 184 a an 
das Krankenhaus zu entrichtenden Beträge ab-
zusetzen." 

18. § 381 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Dies gilt auch für Personen, die einen Renten-
antrag gestellt haben, bis zum Beginn der Rente, 
es sei denn, 

1. die Witwe eines in § 165 Abs. 1 Nr. 3 be-
zeichneten Versicherten, der bereits Rente 
bezogen hat, beantragt Witwenrente oder 

2. die Waise eines in § 165 Abs. 1 Nr. 3 be-
zeichneten Versicherten, der bereits Rente 
bezogen hat, beantragt vor Vollendung des 
achtzehnten Lebensjahres Waisenrente 
oder 

3. ohne die Versicherung nach § 165 Abs. 1 
Nr. 3 bestände Anspruch auf Familienkran-
kenpflege." 
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19. § 385 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 

„Für Versicherte, die bei Arbeitunfähigkeit 
keinen Anspruch auf Fortzahlung ihres Ar-
beitsentgelts für mindestens sechs Wochen 
haben, ist der Beitrag entsprechend zu er-
höhen; §§ 389 und 390 gelten nicht." 

b) Absatz 2 letzter Satz erhält folgende Fas-
sung: 

,, Als Beitragssatz ist der Vomhundertsatz zu-
grunde zu legen, der für versicherungspflich-
tige Mitglieder gilt, die bei Arbeitsunfähig-
keit Anspruch auf Fortzahlung ihres Arbeits-
entgelts für mindestens sechs Wochen 
haben." 

20. In § 389 Abs. 1 wird das Wort „elf" durch das 
Wort „neun" ersetzt. 

21. In § 390 werden das Wort „elf" durch das Wort 
„neun" ersetzt und nach dem Wort „so" die 
Worte „können die Beiträge nur auf überein-
stimmenden Beschluß der Arbeitgeber und Ver-
sicherten in der Vertreterversammlung noch 
weiter erhöht werden. Anderenfalls" eingefügt. 

22. § 393 a Abs. 1 letzter Satz erhält folgende Fas-
sung: 

„Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates, daß der für die Be-
messung der Beiträge nach § 385 Abs. 2 letzter 
Satz zugrunde zu legende Beitragssatz entspre-
chend zu ermäßigen oder zu erhöhen ist, wenn 
die nach § 385 Abs. 2 zu leistenden Beiträge 
höher oder niedriger sind, als in den Sätzen 1 
oder 2 vorgesehen ist." 

23. § 494 Abs. 2 wird gestrichen. 

24. § 507 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Für Mitglieder der Ersatzkassen gelten die 
§§ 180, 182 a, 184 a, 188, 189 Abs. 1, § 205 Abs. 1 
Satz 3 und § 369 b."  

Artikel 3 

Änderung sonstiger Gesetze 

§ 1 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches 

In § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches wird fol-
gender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Ist der zur Dienstleistung Verpflichtete Ar-
beiter im Sinne des Lohnfortzahlungsgesetzes, so be-
stimmen sich seine Ansprüche nur nach dem Lohn

-

fortzahlungsgesetz, wenn er durch Arbeitsunfähig-
keit infolge Krankheit an der Dienstleistung verhin-
dert ist." 

§ 2 

Änderung des Seemannsgesetzes 

§ 48 Abs. 1 Satz 3 des Seemannsgesetzes vom 
26. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. II S. 713), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 24. Mai 1968 (Bundes-
gesetzbl. I S. 503), erhält folgende Fassung: 

„Für einen erkrankten oder verletzten Schiffs-
mann gelten im übrigen unbeschadet des Satzes 1 
die Vorschriften des Lohnfortzahlungsgesetzes; so-
lange der Schiffsmann sich an Bord des Schiffes auf 
See oder außerhalb des Geltungsbereichs des Grund-
gesetzes aufhält, ist jedoch § 3 des Lohnfortzahlungs-
gesetzes nur insoweit anzuwenden, als das Besat-
zungsmitglied zur Anzeige seiner Arbeitsunfähigkeit 
und deren voraussichtlicher Dauer verpflichtet ist." 

§ 3 

Änderung des Sozialgerichtsgesetzes 

Das Sozialgerichtsgesetz wird wie folgt geändert 
und ergänzt: 

1. § 51 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Folgender Absatz 3 wird eingefügt: 

„ (3) Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit 
entscheiden auch über öffentlich-rechtliche 
Streitigkeiten, die auf Grund des Lohnfort-
zahlungsgesetzes entstehen." 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

2. Dem § 80 wird folgende Nummer 3 angefügt: 

„3. hei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten auf 
Grund des Lohnfortzahlungsgesetzes (§ 51 
Abs. 3)." 

3. § 144 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Folgender Absatz 2 wird eingefügt: 

„ (2) Bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten 
auf Grund des Lohnfortzahlungsgesetzes ist 
die Berufung nicht zulässig, wenn der Wert 
des Beschwerdegegenstandes fünfhundert 
Deutsche Mark nicht übersteigt." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

§4 

Änderung des Versicherungsteuergesetzes 

§ 4 Nr. 4 des Versicherungsteuergesetzes in der 
Fassung vom 24. Juli 1959 (Bundesgesetzbl. I S. 539) 
erhält folgende Fassung: 

„4. für eine Versicherung nach dem Gesetz über 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche- 
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rung sowie für eine Versicherung, die auf dem 
Zweiten Abschnitt des Lohnfortzahlungsgesetzes 
beruht." 

§ 5 

Änderung des Arbeitssicherstellungsgesetzes 

§ 16 Abs. 3 Satz 2 des Arbeitssicherstellungsgeset-
zes vom 9. Juli 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 787) er-
hält folgende Fassung: 

„Diesen Geldbezügen stehen gleich das Kranken-
oder Hausgeld aus der gesetzlichen Krankenver-
sicherung, entsprechende Leistungen aus der gesetz-
lichen Unfallversicherung, die Leistungen der Lohn-
ausfallvergütung und das Schlechtwettergeld." 

§6 

Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 

§ 7 Abs. 4 Nr. 2 des Bundeskindergeldgesetzes 
vom 14. April 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 265), zu-
letzt geändert durch das Einführungsgesetz zum 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 
1968 (Bundesgesetzbl. I S. 503), erhält folgende 
Fassung: 

„2. arbeitsunfähig ist und von ihrem Arbeitgeber 
weder Kinderzuschlag noch Krankenbezüge be-
anspruchen kann." 

Artikel 4 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§1 

Anspruch auf Krankenbezüge in der Übergangszeit 

Für Fälle einer Arbeitsunfähigkeit im Sinne des 
§ 1 des Lohnfortzahlungsgesetzes, die vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes eingetreten sind, blei-
ben die bisherigen Vorschriften maßgebend. 

§ 2 

Abweichende Vereinbarungen 

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
bestehende, von seinen Vorschriften abweichende 
Vereinbarungen bleiben unberührt, soweit sie nach 
§ 2 Abs. 3 und § 8 des Lohnfortzahlungsgesetzes zu-
lässig sind. § 2 Abs. 3 Satz 2 des Lohnfortzahlungs-
gesetzes gilt auch für im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes bestehende Tarifverträge, die von 
den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 des Lohn-
fortzahlungsgesetzes abweichende Bestimmungen 
enthalten. 

§ 3 

Überbrückungsmittel 

Für die Durchführung des Ausgleichs der Arbeit-
geberaufwendungen nach dem Zweiten Abschnitt 

des Lohnfortzahlungsgesetzes haben die in § 9 
Abs. i des Lohnfortzahlungsgesetzes bezeichneten 
Träger der gesetzlichen Krankenversicherung nach 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vorübergehend 
Überbrückungsmittel zur Verfügung zu stellen. 

§ 3a 

Übergangshilfe des Bundes 

(1) Der Bund gewährt als Übergangshilfe zu dem 
im Zweiten Abschnitt des Lohnfortzahlungsgesetzes 
vorgeschriebenen Ausgleich der Arbeitgeberauf-
wendungen für Kleinbetriebe im Jahre 1969 ein-
hunderfünfundzwanzig Millionen Deutsche Mark, 
im Jahre 1970 zweihundert Millionen Deutsche 
Mark, im Jahre 1971 einhundertfünfundzwanzig Mil-
lionen Deutsche Mark und im Jahre 1972 fünfund-
siebzig Millionen Deutsche Mark. 

(2) Das Bundesversicherungsamt verteilt diese 
Beträge an die in § 9 Abs. 1 des Lohnfortzahlungs-
gesetzes genannten Träger der gesetzlichen Kran-
kenversicherung anteilig nach den Summen der Ent-
gelte, die nach § 13 Abs. 2 des Lohnfortzahlungs-
gesetzes für die Bemessung der Umlagebeträge maß-
gebend sind. 

(3) Die Übergangshilfe ist bei der Festsetzung des 
Umlagesatzes zu berücksichtigen. 

(4) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung kann im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster der Finanzen mit Zustimmung des Bundes-
rates durch allgemeine Verwaltungsvorschrift das 
Verfahren der Verteilung der Übergangshilfe regeln. 

§4 

Beiträge zur Krankenversicherung 

Vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an sind die 
Beiträge bis zur Neufestsetzung durch die Satzung 
für Versicherte, die nach § 1 des Lohnfortzahlungs-
gesetzes Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben 
nach dem Beitragssatz zu erheben, der im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach § 189 Abs. 1 
Satz 2 der Reichsversicherungsordnung für Ver-
sicherte mit Anspruch auf Entgeltfortzahlung für 
mindestens sechs Wochen festgesetzt ist. 

§5 

Übergangsregelung zu § 188 Abs. 2 der Reichs- 
versicherungsordnung 

Für das Jahr 1969 beträgt der in § 188 Abs. 2 der 
Reichsversicherungsordnung genannte Höchstbetrag 
zehn Deutsche Mark. 

§ 6 
 Verweisungen 

Soweit in anderen Bestimmungen auf Vorschriften 
verwiesen wird oder Bezeichnungen verwendet wer-
den, die durch dieses Gesetz aufgehoben oder ge- 
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ändert werden, treten an ihre Stelle die entspre-
chenden Vorschriften oder Bezeichnungen dieses Ge-
setzes. 

§ 7 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 
Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 
des Dritten Überleitungsgesetzes. 

§8 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die 
Verkündung folgenden Kalendervierteljahres in 
Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten 
die §§ 1 bis 7 des Gesetzes zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen Sicherung der Arbeiter im Krank-
heitsfalle vom 26. Juni 1957 (Bundesgesetzbl. I 
S. 649), geändert durch das Gesetz zur Änderung und 
Ergänzung des Gesetzes zur Verbesserung der wirt-
schaftlichen Sicherung der Arbeiter im Krankheits-
falle vom 12. Juli 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 913) 
außer Kraft. 

Bonn, den 18. März 1969 

Dr. Barzel und Fraktion 


